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Südstraße 4

Berbersdorf * 132; 132b; 131

Wohnstallhaus, Scheune und zwei Seitengebäude eines Vierseithofes; geschlossene Hofanlage mit vier 
Gebäuden in sichtbarer Fachwerkkonstruktion, ortsbildprägender Hof durch weithin sichtbare Hanglage, 
baugeschichtlich und wissenschaftlich von Bedeutung

Kurzcharakteristik

Die Hofanlage Südstraße 4 in Berbersdorf, Gemeinde Striegistal, ist gemäß § 2 Abs 5 des Sächsischen 
Denkmalschutzgesetzes vom 3. März 1993 ein Kulturdenkmal.

Der Ort Berbersdorf, vermutlich bereits vor der Gründung des Klosters Altzella gegründet, wurde 1428 
erstmals urkundlich erwähnt. Während sich im Tal entlang des Dorfbaches vorwiegend Häusleranwesen 
befinden prägen große Vierseithöfe die Anhöhen und geben dem typischen Waldhufendorf seinen 
unverwechselbaren Charakter.

Denkmalfähigkeit:

Die Denkmalfähigkeit des Vierseithofes Südstraße 4, bestehend aus Wohnstallhaus, Durchfahrtscheune 
und zwei Nebengebäuden sowie Hofgestaltung, gründet sich auf seiner geschichtlichen und 
ortsbildgestaltenden (d. h. städtebaulichen) Bedeutung sowie seiner Bedeutung für die Kulturlandschaft.

Eine für die Gegend untypische Stellung innerhalb des Hofgefüges besitzt das Wohnstallhaus, da es 
traufständig zur eigentlichen Hauptstraße steht (die Südstraße ist hier nicht als Hauptstraße anzusehen 
sondern als Erschließungsstraße zu betrachten). Das zweigeschossige Gebäude besitzt zwei massive 
Giebel und ein aus Bruchsteinmauerwerk ausgeführtes Erdgeschoß. Die Rahmungen der Fenster und 
Türen des Erdgeschosses sind aus Rochlitzer Porphyrtuff gearbeitet. Mit Lehmstaken sind die Gefache der 
Fachwerkkonstruktion des Obergeschosses geschlossen. Hinzuweisen ist auf das Kehlbalkendach mit 
liegendem Stuhl. Original erhalten haben sich u. a. die zweiflügelige Haustür, einige Fenster, Fensterläden 
mit Feststellern und Scharnierblattungen; im Inneren sind bemerkenswert der Kammergang mit weitgehend 
erhaltenen Türen. Im Stall ist der Mittelflur mit Fußbodenfliesen ausgelegt. 

Gegenüber dem Wohnstallhaus schließt eine Durchfahrtscheune den Bauernhof zum Feldrain hin ab. Zwei 
große Tore ermöglichen das Einbringen der Ernte direkt vom Feld her, ohne daß der Hof befahren werden 
muß. Auf der Hofseite ist ein Tor zu finden, was die Durchfahrt durch die Scheune ermöglicht. Die beinahe 
völlig aus Bruchsteinmauerwerk errichtete Scheune besitzt nur hofseitig eine Fachwerkkonstruktion im 
Obergeschoß; ein Satteldach schließt das Gebäude nach oben hin ab. Erwähnenswert sind zwei Bansen, 
die Tenne mit Holzbohlenweg, die Lehmausfachung der Zwischenwandkonstruktion und die Holztore mit 
alten Beschlägen. 

Bei den zwei Seitengebäuden handelt es sich um zweigeschossige Stallscheunen. Die rechte besitzt über 
dem massiven Erdgeschoß eine verbretterte Fachwerkkonstruktion mit Speicherluke zum Hof; ein Giebel ist 
verschiefert. Mit Lehm ausgefacht sind die Wände im Inneren. Gezapfte Holzverbindungen fanden im 
Kehlbalkendach (ohne Stuhl, mit Firstsäule) Verwendung, das mit großen Schindeln gedeckt ist. 
Erwähnenswert sind die original erhaltenen Fenster und ein schönes Schiebetor mit Pforte.
Linker Hand steht die zweite Stallscheune, ebenfalls mit massivem Erdgeschoß und Fachwerkobergeschoß. 
Dieses ist rückseitig verschiefert, die Fenster sind original. Der hintere Teil des Gebäudes erfuhr eine 
teilweise Nutzung als Pferdestall. Bei der Zwischenwand handelt es sich ebenfalls um eine mit Lehm 
geschlossene Fachwerkkonstruktion. Der Dachstuhl ist wegen des Einbaues eines Heuaufzuges verändert, 
die Dachfläche selbst mit großen Schindeln belegt. 

Von orts- und heimatgeschichtlichem Interesse ist der Umstand, daß die Hofanlage mit Sicherheit erst nach 
der Mitte des 19. Jahrhunderts in ihrer noch heute vorzufindenden Form erbaut worden ist (ein 
Wirtschaftsgebäude ist mit der Jahreszahl 1869 bezeichnet), dabei jedoch das althergebrachte 
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Formenrepertoire und die landschaftstypische Bauweise aufgreift. Ausnahme ist die veränderte Stellung des 
Wohnstallhauses im Gefüge des Hofes (Traufständigkeit zur Hauptstraße) - damit wird das Anwesen aus 
der Reihe zahlreicher anderer erhaltener und unter Denkmalschutz stehender Bauernhöfe herausgehoben. 
Beinahe einzigartig ist der selten in der Gegend so erhaltene Hofraum; in der Mitte des Hofes Südstraße 4 
steht ein alter Baum. Von ortsbildprägendem (d. h. städtebaulichem) Wert ist das in Rede stehende 
Anwesen dahingehend, als es durch seine Geschlossenheit und die erhöhte Lage zur Charakterisierung des 
Ortes nicht unwesentlich beiträgt. 

Denkmalwürdigkeit:

Das öffentliche Erhaltungsinteresse für den Vierseithof Südstraße 4 in Berbersdorf, Gemeinde Striegistal, 
nach § 2 Abs. 1 ist gegeben, weil die Anlage durch ihre Komplexität und Geschlossenheit, den guten 
Originalbestand und die Wirkung im Ortsbild ein beredtes Zeugnis für die bäuerliche Bau- und Lebensweise 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Kreis Mittweida ablegt und somit Dokumentationswert besitzt. In 
dieser Zeit errichtete Gebäude in einem weitgehend unverfälschten Erhaltungszustand einerseits, die 
großen, als geschlossene Ensembles auf uns gekommenen Vierseithöfe andererseits werden immer 
seltener; somit steht ihre Bewahrung dringend zu Gebot. Von Seltenheitswert ist die Reihung der 
Vierseithöfe entlang der ungewöhnlich gerade verlaufenden Südstraße, wie ein Blick auf einen Planauszug 
augenfällig macht. Die Lage der Gehöfte an der genannten Straße (Südstraße) und die Flurgrenzen der 
Bewirtschaftungsflächen sind ein erstklassiges und ein aus dem Rahmen des Gewöhnlichen fallendes 
Beispiel für den Begriff Waldhufendorf und somit von wissenschaftlich-dokumentarischem Interesse. 

LfD/2000

2. Hälfte 19. Jh. (Vierseithof)Datierung

Landesamt für Denkmalpflege SachsenAusweisungsstelle

XLII/50/4

1995

Dannien-Maassen, Hanna

Scheune eines Vierseithofes, RückansichtBeschreibung

Fotograf

Aufnahmejahr

Fotonummer
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Auszug aus der Denkmalkarte

Dieses Dokument ist gemäß der Creative Commons-Lizenz CC-BY-NC-ND
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